
 
An die/den  
Mitglieder des Stadtrates 
Beigeordneten und Amtsleiter 
 
 
 

Einladung  
zur Sitzung des Stadtrates  

 

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
 
zur Sitzung des Stadtrates lade ich Sie herzlich für 
  

Donnerstag, 14. November 2019,  um 18:30 Uhr 
 
in den Ratssaal des Rathauses zu Oschatz ein.  
 
Öffentlicher Teil 
I. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der 

Tagesordnung, Bestätigung der Niederschrift vom 22.08.2019 
II. Einwohnerfragestunde 
III.  Informationen des Oberbürgermeisters  
IV. Beschlüsse zur den Beschlussvorlagen 
1.  Informationen zum aktuellen Bautenstand Bad 
2. DS 2019-138 Gewährung einer Bürgschaft zugunsten der Oschatzer 

Freizeitstätten GmbH 
3.  Vorberatung Haushaltsplan 2020 
4. DS 2019-141 Vergabe Abbruch Wellerswalder Weg 
5. DS 2019-142 Festlegung des Wahltages und der Online-Wahllokale zur 

Jugendstadtratswahl 2020 
6. DS 2019-143 Neufassung der Wahlordnung zur Jugendstadtratswahl 
7. DS 2019-135 Jahresabschluss Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen 

2018 
8. DS 2019-136 Abschlussprüfer Eigenbetrieb 
9. DS 2019-137 Befreiung von des Festsetzungen des Bebauungsplanes 
10. DS 2019-140 Außerplanmäßige Ausgabe Waldumwandlung Fliegerhorst 
V.  Informationen und Anfragen 

 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Andreas Kretschmar  
Oberbürgermeister    Anlagen 

Der Oberbürgermeister
 

Sie erreichen mich: 
Telefon:  (03435) 970-271 
E-Mail: obm@oschatz.org 
Oschatz, 06.11.2019



Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Bürgschaft zugunsten der Oschatzer Freizeitstätten GmbH 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt 
 

1. für den Fall, dass von im Rahmen der Badmodernisierung beauftragten Firmen eine 
Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB gefordert wird, zugunsten der Oschatzer 
Freizeitstätten GmbH eine Ausfallbürgschaft bis zu einem Betrag von 4,4 Mio. EUR zu 
geben. 

2. Die Bürgschaft darf nur in der jeweils geforderten und erforderlichen Höhe gegeben 
werden. 

3. Die Oschatzer Freizeitstätten GmbH hat in Höhe der jeweils gegebenen Bürgschaft 
ein Entgelt von 2% p.a. zu leisten. 

 

Begründung 

Nach § 82 Abs. 2  SächsGemO darf die Stadt Bürgschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben gewähren. Die 

Zuständigkeit für die Beschlussfassung liegt beim Stadtrat und bedarf der Genehmigung durch die 

Rechtsaufsichtsbehörde. 

Aufgrund von Beschlüssen des Stadtrates und des Aufsichtsrates modernisiert derzeit die Oschatzer 

Freizeitstätten GmbH das Bad in Oschatz, um die städtische Aufgabe der Versorgung der Bevölkerung 

mit Schulschwimmen und einem Badbetrieb zu gewährleisten. Aktuell sind Aufträge über rund 5 Mio. 

EUR vergeben und über 2,5 Mio. EUR bereits bezahlt. 

 Aufgrund einer Gesetzeslücke für öffentliche Unternehmen zwischen dem Gesetz gegen unlauteren 

Wettbewerb und dem Bürgerlichen Gesetzbuch können beauftragte Firma von der Oschatzer Frei‐

zeitstätten GmbH eine Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB fordern. Die Oschatzer Freizeitstät‐

ten GmbH ist wegen der Zuwendung zwar als öffentlicher Auftraggeber iSd. GWB anzusehen und hat 

deshalb das Vergaberecht einzuhalten. Andererseits ist sie keine insolvenzunfähige juristische Person 

des öffentlichen Rechts iSd. BGB. Die Sicherheit beträgt 110% des Bruttobetrages der beauftragten 

Bauleistung. Die Forderung kann von der Baufirma auch noch nach Beginn der Arbeiten erhoben 

werden. Eine Rückgabe der Sicherung erfolgt erst nach Fertigstellung. Der Anspruch auf eine Bau‐

handwerkersicherung darf nicht abbedungen werden. Eine geforderte Bauhandwerkersicherung ist 

innerhalb von 14 Tagen zu stellen. Bei Nichteinhaltung ist der Unternehmer zur Kündigung berech‐

tigt. Ihm stehen dann 5% der Vergütung zu, diese gesetzliche Vermutung kann mit einem höheren 

Schaden widerlegt werden. 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:   2019‐138    Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Beigeordneter    Aktenzeichen:  870‐OFG    Abstimmung: 
Vorberaten:   HA 29.10.2019 
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Bisher ist von zwei Unternehmen das Instrument der Bauhandwerkersicherung angesprochen wor‐

den. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Forderungen erhoben werden. Die Oschatzer Freizeit‐

stätten GmbH kann die Liquidität für die Begleichung aller Baurechnungen nicht vorweisen, die be‐

willigten Fördermittel dürfen nicht als Sicherheit gegeben werden. Die Bauhandwerkersicherung 

kann auch durch eine Bürgschaft erbracht werden. Soll die Bürgschaft durch ein Kreditinstitutes ge‐

geben werden, fordert das Kreditinstitut dafür jedoch von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH sei‐

nerseits eine Sicherheit. 

Diese Sicherheit für das Kreditinstitut könnte durch Hinterlegung von liquiden Mitteln aufgebracht 

werden. Da die Verpfändung von Ansprüchen auf Fördermittel nicht zulässig ist, müsste die Stadt 

diese Mittel zusätzlich zur Zwischenfinanzierung der Baukosten bis zur Bereitstellung der Fördermit‐

tel aufbringen. Diese Liquidität würde bis zum Abschluss des Vorhabens gebunden und der Sicherung 

der laufenden Zahlungsfähigkeit entzogen, ohne dass ein konkreter Auszahlungsbedarf besteht. 

Stattdessen wird vorsorglich eine Bürgschaft der Stadt zu Gunsten der Oschatzer Freizeitstätten 

GmbH mit der Zweckbestimmung "Bauhandwerkersicherung“ gegeben. Dies ist die wirtschaftlichste 

Variante. Sie entzieht der Stadt keine zusätzliche Liquidität, sondern sichert nur den über Förder‐ und 

Eigenmittel zu deckenden Finanzierungsbedarf. 

Offene Aufträge und Vergaben        4,0 Mio. EUR 
zzgl. Sicherheitsaufschlag        +0,4 Mio. EUR 
maximales Bürgschaftsvolumen       4,4 Mio. EUR 

Die Ausfallbürgschaft wird nicht als Gesamtbetrag, sondern nur im jeweils erforderlichen Umfang ge‐

geben. 

Für die Bauhandwerkersicherung muss der Bauhandwerker die Kosten bis zu 2% tragen. In dieser 

Höhe werden Kosten durch die Stadt von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH erhoben. 



lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

verfügbare Liquidität am 

31.12.2023
3.272.277 4.928.112 800.147 1.067.000 5.292.073 7.991.900 2.836.404 3.210.650 6.754.984 7.154.624 950.750 972.500 7.279.948 7.802.918 1.534.475 955.920

7.121 -1.894.861 -25.006

1 0 Investitionspauschale 43.684 43.684

2 0 Auflösung Vorsorge

3 0 investive Schlüsselzuw. FFHH 2019 797.368 955.899 831.138 995.091

4 0 Kredit Bahnhof 500.000 500.000

5 0 Kredit 1.750.000 1.000.000 2.650.000

6 0 Badbetrieb 999 Maßnahmenpaket 500.000

7 0
Gewässer-

unterhaltung
Landeszuschuss 25.464 21.000

8 0
Gewässer-

unterhaltung
239 Dorfgraben Schmorkau 
Grundberäumung

20.000 20.000

9 0
Gewässer-

unterhaltung
602 Sandbach 1. BA Ortsgr.-B6 
Grundberäumung

1.000

10 0
Gewässer-

unterhaltung
604 Mühlgraben Schmorkau 
Grundräumung

5.000 1.000

11 0 GS Bücherwurm 212 Digitalpakt 20.000 20.000 132.750 132.750

12 0
GS Magister 

Hering
103 Planung Neubau 0 1.000.000 2.550.000 4.500.000 1.470.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000

13 0
GS Magister 

Hering
213 Neubau GS MH IT Ausstattung

14 0
GS Magister 

Hering
Neubau GS - Außenanlagen GS 
Freimachung (SK 422100)

10.000 5.000

15 0
GS Magister 

Hering
214 Netzersatzanlage 9.300

16 0
GS Magister 

Hering
215 Notwärmeversorgung 25.000

17 0
GS Magister 

Hering
Umzug GS (SK 442980)

18 0
GS Magister 

Hering
212 Digitalpakt 20.000 20.000

19 0 Gymnasium Zuschuß an LK (431200) 100.000 50.000 100.000 80.000

20 0
ÖPNV-

Einrichtungen
171 Bahnhofsgebäude 3. BA 677.500 500.000

21 0
Robert-Härtwig-

Oberschule
212 Digitalpakt 30.000 30.000 248.550 248.550

22 0
Straßen-

beleuchtung
091 OD Merkwitz 60.000

23 0
Straßen-

beleuchtung
147 OD Limbach 35.000

24 0
Straßen-

beleuchtung
139 OD Leuben 15.000

25 0
Straßen-

unterhaltung
018 investiver Straßenent-
wässerungsanteil

283.502 301.600 286.564 249.000

26 0
Straßen-

unterhaltung
574 Aufwand Straßeninstand-
setzungspauschale

132.000 170.000 129.955 153.000 132.000 170.000 129.955 153.000

27 0
Straßen-

unterhaltung
143 S30 Merkwitz / Lindenstraße 521.224 637.300

28 0
Straßen-

unterhaltung
143 SAB Lindenstraße 19.546

29 0
Straßen-

unterhaltung
147 OD Limbach 169.849 234.618

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021
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lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

31.12.2023

7.121

1 0 Investitionspauschale

2 0 Auflösung Vorsorge

3 0 investive Schlüsselzuw. FFHH 2019

4 0 Kredit Bahnhof

5 0 Kredit

6 0 Badbetrieb 999 Maßnahmenpaket

7 0
Gewässer-

unterhaltung
Landeszuschuss 

8 0
Gewässer-

unterhaltung
239 Dorfgraben Schmorkau 
Grundberäumung

9 0
Gewässer-

unterhaltung
602 Sandbach 1. BA Ortsgr.-B6 
Grundberäumung

10 0
Gewässer-

unterhaltung
604 Mühlgraben Schmorkau 
Grundräumung

11 0 GS Bücherwurm 212 Digitalpakt

12 0
GS Magister 

Hering
103 Planung Neubau

13 0
GS Magister 

Hering
213 Neubau GS MH IT Ausstattung

14 0
GS Magister 

Hering
Neubau GS - Außenanlagen GS 
Freimachung (SK 422100)

15 0
GS Magister 

Hering
214 Netzersatzanlage

16 0
GS Magister 

Hering
215 Notwärmeversorgung

17 0
GS Magister 

Hering
Umzug GS (SK 442980)

18 0
GS Magister 

Hering
212 Digitalpakt

19 0 Gymnasium Zuschuß an LK (431200)

20 0
ÖPNV-

Einrichtungen
171 Bahnhofsgebäude 3. BA

21 0
Robert-Härtwig-

Oberschule
212 Digitalpakt

22 0
Straßen-

beleuchtung
091 OD Merkwitz

23 0
Straßen-

beleuchtung
147 OD Limbach

24 0
Straßen-

beleuchtung
139 OD Leuben

25 0
Straßen-

unterhaltung
018 investiver Straßenent-
wässerungsanteil

26 0
Straßen-

unterhaltung
574 Aufwand Straßeninstand-
setzungspauschale

27 0
Straßen-

unterhaltung
143 S30 Merkwitz / Lindenstraße

28 0
Straßen-

unterhaltung
143 SAB Lindenstraße

29 0
Straßen-

unterhaltung
147 OD Limbach

Maßnahmeplanung 2020

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

7.992.746 8.570.080 809.375 653.500 2.630.644 2.829.029 1.227.625 1.371.570 5.058.715 5.346.930 1.157.875 716.500

54.748 884.663

839.112 1.029.920 875.697

2.400.000

1.000

3.600.000 6.000.000 250.000 500.000 2.475.000 2.838.000 GK 12.958,0 T€

50.000

9.500 102.000

50.000

57.700 57.700

120.000 110.000

GK 2.718,5 T€, davon 
900,0 T€ 2018

60.000

35.000

814.088 271.809 128.412

132.000 170.000 129.955 153.000 132.000 170.000

521.224 637.300

19.546

169.849 234.618

Planung 2023Planung 2022
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lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021

30 0
Straßen-

unterhaltung
147 SAB 9.715

31 0
Straßen-

unterhaltung
514 Brückenhauptuntersuchung 10.000 10.000 10.000 10.000

32 0
Straßen-

unterhaltung
221 begleitender Aufwand Breitband 40.000

33 0 SUO 518 Honorar 55.333 83.000 42.000 63.000 33.000 50.000 33.000 50.000

34 1 Bauhof 237 Elektro Festplatzverteiler 10.000

35 1 Bauhof 238 Lagerbox Winterdienst 2.000

36 1 Bauhof 030 Kleingeräte 3.000 3.000 1.000

37 1 Bauhof 236 Videoüberwachung 5.000

38 1 Bauland 131 Erschließung Fliegerhorst 2. BA 1.325.000 500.000 300.000

39 1 Bauland Verkauf Fliegerhorst BA 1 und 2 290.000 400.000 290.000 650.000

40 1 Bauland Verkauf Altstadtblick 160.000 250.000 160.000

41 1 Bauland Verkauf Bowlingbahn 54.000

42 1 Bauland Verkauf EH Schmorkau

43 1 Bauplanung Planung Altoschatz (SK 443107) 15.000

44 1 Bauplanung Planung Merkwitzer Straße (SK443107) 10.000

45 1 Bauplanung Planung SO Oschatz West (SK 443107) 10.000

46 1 Bauplanung Planung Nordstraße (SK 443107) 10.000

47 1 Bauplanung Planung DD Straße (SK 443107)

48 1 Bauplanung
177 GE Nord II Planung/Erschließung SK 
443107)

10.000 300.000

49 1 Brandschutz 041 Pers. Schutzausrüstung 11.250 15.000 11.250 15.000

50 1 Brandschutz 055 Atemschutztechnik 11.250 15.000 5.625 7.500

51 1 Brandschutz 240 Vermessung Sirenenstandorte 7.500 10.000

52 1 Brandschutz 240 Schaffung Sirenenstandorte 22.500 30.000 22.500 30.000

53 1 Brandschutz 241 Sprecheinheiten zivile Fahrzeuge 1.875 2.500

54 1 Brandschutz 242 Tankanlage (Blackout) 12.000

55 1 Bürgerhäuser 618 Risssanierung Limbach 30.000 30.000

56 1 Bürgerhäuser Einfriedung BH Thalheim (SK 421100) 4.500

57 1 Bürgerhäuser 244 LEADER Regionalbugdet 10.600 17.110

58 1 Friedhof 233 Friedhofsmauer 28.000

59 1 Gärten 185 Ankauf Gärten Neubauernsiedlung 20.000

60 1 Gärten
Entschädigung  und Abriss Gärten 
Neubauernsiedlung (SK 511300)

150.000
3



lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

Maßnahmeplanung 2020

30 0
Straßen-

unterhaltung
147 SAB

31 0
Straßen-

unterhaltung
514 Brückenhauptuntersuchung

32 0
Straßen-

unterhaltung
221 begleitender Aufwand Breitband

33 0 SUO 518 Honorar

34 1 Bauhof 237 Elektro Festplatzverteiler

35 1 Bauhof 238 Lagerbox Winterdienst

36 1 Bauhof 030 Kleingeräte

37 1 Bauhof 236 Videoüberwachung

38 1 Bauland 131 Erschließung Fliegerhorst 2. BA

39 1 Bauland Verkauf Fliegerhorst BA 1 und 2

40 1 Bauland Verkauf Altstadtblick

41 1 Bauland Verkauf Bowlingbahn

42 1 Bauland Verkauf EH Schmorkau

43 1 Bauplanung Planung Altoschatz (SK 443107)

44 1 Bauplanung Planung Merkwitzer Straße (SK443107)

45 1 Bauplanung Planung SO Oschatz West (SK 443107)

46 1 Bauplanung Planung Nordstraße (SK 443107)

47 1 Bauplanung Planung DD Straße (SK 443107)

48 1 Bauplanung
177 GE Nord II Planung/Erschließung SK 
443107)

49 1 Brandschutz 041 Pers. Schutzausrüstung

50 1 Brandschutz 055 Atemschutztechnik

51 1 Brandschutz 240 Vermessung Sirenenstandorte

52 1 Brandschutz 240 Schaffung Sirenenstandorte

53 1 Brandschutz 241 Sprecheinheiten zivile Fahrzeuge

54 1 Brandschutz 242 Tankanlage (Blackout)

55 1 Bürgerhäuser 618 Risssanierung Limbach

56 1 Bürgerhäuser Einfriedung BH Thalheim (SK 421100)

57 1 Bürgerhäuser 244 LEADER Regionalbugdet

58 1 Friedhof 233 Friedhofsmauer

59 1 Gärten 185 Ankauf Gärten Neubauernsiedlung

60 1 Gärten
Entschädigung  und Abriss Gärten 
Neubauernsiedlung (SK 511300)

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

Planung 2023Planung 2022

9.715

10.000 10.000 10.000

33.000 50.000 33.000 50.000 33.000 50.000

2.000 2.000 1.000

290.000 300.000 290.000

250.000

253.000

20.000

9.375 12.500 9.375 12.500

22.500 30.000 22.500 30.000

180.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021

61 1
Gewässer-

unterhaltung
080 Hochwasserschutz Merkwitz 945.000 1.200.000 1.080.000 1.200.000

62 1
Gewässer-

unterhaltung
109 Abschlagbauwerk Stranggraben 60.000

63 1
Gewässer-

unterhaltung
546 Renaturierung Mühlgraben Leuben 
2.BA

100.000 225.000 200.000 630.000 600.000

64 1 GS Bücherwurm FRW-Pläne + BSO (SK 421100) 10.000

65 1 GS Bücherwurm
216 Austausch Dachfenster / 
Sonnenschutzmarkise

7.500

66 1 Hauptamt Bürgerbüro Treppe (421100) 25.000

67 1 Hauptamt Maler-/Bodenbelagsarbeiten (421100) 10.000 10.000 10.000 10.000

68 1 Hauptamt 001 Büro- und Informationstechnik 30.000 30.000 15.000 15.000

69 1 Hauptamt 401 Ausstattung /Kleininvestitionen 3.000 3.000

70 1 Hauptamt 037 immaterielles Vermögen - Software 5.000 5.000 5.000 5.000

71 1
Hort Oschatzer 

Heringe
062 überdachte Spielecke 2.000

72 1
KITA Am 
Holländer

063 Ausstattung 15.000

73 1
KITA Am 
Holländer

220 Umbau Gruppenräume 20.000

74 1
KITA 

Spatzennest
063 Ausstattung 25.000

75 1 Liegenschaften 033 allg.Grunderwerb 10.000 20.000 10.000 20.000

76 1 Liegenschaften
621 Baufeldfreihaltung GE Dresdener 
Straße

25.000 10.000

77 1 Museum Sperrputz  / Fenster (421100) 7.500 7.500

78 1
ÖPNV-

Einrichtungen
228 zentrale Bushaltestelle Lonnewitz 25.000

79 1
ÖPNV-

Einrichtungen
229 barrierefreier Umbau Bushaltestellen 
Stadtgebiet

103.500 150.000

80 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
146 Neubau Sporthalle  Rotes Vorwerk 25.000 25.000 50.000

81 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
217 Werkraum 35.000 175.000 350.000

82 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
218 Keller (LÜ,Putz, Außenwände) 20.000 157.900 275.000

83 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
592 Fußbodenbelag, Malerarbeiten 37.500 50.000 50.000

84 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
219 Küchenausstattung 10.000

85 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
179 Klimatisierung Aula 57.500 115.000

86 1 Spielplätze 232 Gänsegrube 2.500

87 1 Stadtgärtnerei 104 Kleintechnik 2.500 3.600 3.300

88 1 Stadtgärtnerei 105 FUMO 120.000 125.000

89 1 Stadtgärtnerei 161 Kommunaltraktor 70.000 50.000

90 1 Stadtgärtnerei 162 Therme für Heizungsanlage 20.000 10.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

Maßnahmeplanung 2020

61 1
Gewässer-

unterhaltung
080 Hochwasserschutz Merkwitz

62 1
Gewässer-

unterhaltung
109 Abschlagbauwerk Stranggraben

63 1
Gewässer-

unterhaltung
546 Renaturierung Mühlgraben Leuben 
2.BA

64 1 GS Bücherwurm FRW-Pläne + BSO (SK 421100)

65 1 GS Bücherwurm
216 Austausch Dachfenster / 
Sonnenschutzmarkise

66 1 Hauptamt Bürgerbüro Treppe (421100)

67 1 Hauptamt Maler-/Bodenbelagsarbeiten (421100)

68 1 Hauptamt 001 Büro- und Informationstechnik

69 1 Hauptamt 401 Ausstattung /Kleininvestitionen

70 1 Hauptamt 037 immaterielles Vermögen - Software

71 1
Hort Oschatzer 

Heringe
062 überdachte Spielecke

72 1
KITA Am 
Holländer

063 Ausstattung

73 1
KITA Am 
Holländer

220 Umbau Gruppenräume

74 1
KITA 

Spatzennest
063 Ausstattung

75 1 Liegenschaften 033 allg.Grunderwerb

76 1 Liegenschaften
621 Baufeldfreihaltung GE Dresdener 
Straße

77 1 Museum Sperrputz  / Fenster (421100)

78 1
ÖPNV-

Einrichtungen
228 zentrale Bushaltestelle Lonnewitz

79 1
ÖPNV-

Einrichtungen
229 barrierefreier Umbau Bushaltestellen 
Stadtgebiet

80 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
146 Neubau Sporthalle  Rotes Vorwerk

81 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
217 Werkraum

82 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
218 Keller (LÜ,Putz, Außenwände)

83 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
592 Fußbodenbelag, Malerarbeiten 

84 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
219 Küchenausstattung

85 1
Robert-Härtwig-

Oberschule
179 Klimatisierung Aula

86 1 Spielplätze 232 Gänsegrube

87 1 Stadtgärtnerei 104 Kleintechnik

88 1 Stadtgärtnerei 105 FUMO

89 1 Stadtgärtnerei 161 Kommunaltraktor

90 1 Stadtgärtnerei 162 Therme für Heizungsanlage

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

Planung 2023Planung 2022

270.000 300.000

10.000

20.000 20.000 20.000

5.000 5.000 5.000

5.000 5.000 5.000

10.000 20.000 10.000

10.000 10.000

153.000 170.000

150.000 100.000

GK 6.275 T€ / 
Förderung 60 % 

Fertigstellung 2024
ev. Förderung über 

SUO

ev. Förderung über 
SUO

2.200 5.000 3.400

105.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021

91 1 Stadtgärtnerei 701 Schneeschiebeschild 8.000

92 1 Stadtgärtnerei 230 Wildkrautbürste

93 1 Stadtgärtnerei 231 PKW Anhänger 1.800

94 1 Stadtwald 101 Aufforstung 15.000 20.000 15.000 20.000

95 1 Stadtwald 612 Wege im Stadtpark 10.000 10.000 10.000 10.000

96 1 Stadtwald Baumpflanzung (Weinlaube) (422100) 5.000

97 1
Straßen-

beleuchtung
095 Hubertusburger Straße 25.000

98 1
Straßen-

beleuchtung
125 Am Zschöllauer Berg

99 1
Straßen-

beleuchtung
173 Merkwitzer Straße (Stadion)

100 1
Straßen-

beleuchtung
243 Beleuchtung allg.

101 1
Straßen-

unterhaltung
072 Fußgängerbrücke Dreibrückenweg F4 20.000 70.000 70.000

102 1
Straßen-

unterhaltung
079 Merkwitzer Straße (Stadion)

103 1
Straßen-

unterhaltung
079 Merkwitzer Straße (Stadion)  SAB

104 1
Straßen-

unterhaltung
095 Hubertusburger Straße 313.000 420.000

105 1
Straßen-

unterhaltung
095 Hubertusburger Straße SAB 61.380

106 1
Straßen-

unterhaltung
125 Am Zschöllauer Berg 20.000

107 1
Straßen-

unterhaltung
135 Venissieuxer Straße 313.720 391.000

108 1
Straßen-

unterhaltung
158 Am Thalgut 10.000

109 1
Straßen-

unterhaltung
174 Westanbindung  ST Fliegerhorst 0 35.000 388.000 565.000 388.608 500.000

110 1
Straßen-

unterhaltung
176 Straße der Einheit 30.000

111 1
Straßen-

unterhaltung
176 Straße der Einheit SAB

112 1
Straßen-

unterhaltung
515 Planung Folgejahre 10.000 10.000 10.000 10.000

113 1
Straßen-

unterhaltung
allg.Straßenunterhaltung (SK 422100) 60.000 30.000

114 1
Straßen-

unterhaltung
222 Deckenerneuerung Parkplatz 
Lonnewitz

265.000

115 1
Straßen-

unterhaltung
223 grundhafter Ausbau Nordstraße 30.000

116 1
Straßen-

unterhaltung
224 Fugensanierung Neumarkt

117 1
Straßen-

unterhaltung
225 Fugensanierung Altmarkt

118 1
Straßen-

unterhaltung
226 Erschließung EH Schmorkau 20.000 402.500 620.000

119 1
Straßen-

unterhaltung
226 Erschließung EH Schmorkau SAB 18.000

120 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung 50.000 170.492 243.560
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lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

Maßnahmeplanung 2020

91 1 Stadtgärtnerei 701 Schneeschiebeschild

92 1 Stadtgärtnerei 230 Wildkrautbürste

93 1 Stadtgärtnerei 231 PKW Anhänger

94 1 Stadtwald 101 Aufforstung

95 1 Stadtwald 612 Wege im Stadtpark

96 1 Stadtwald Baumpflanzung (Weinlaube) (422100)

97 1
Straßen-

beleuchtung
095 Hubertusburger Straße

98 1
Straßen-

beleuchtung
125 Am Zschöllauer Berg

99 1
Straßen-

beleuchtung
173 Merkwitzer Straße (Stadion)

100 1
Straßen-

beleuchtung
243 Beleuchtung allg.

101 1
Straßen-

unterhaltung
072 Fußgängerbrücke Dreibrückenweg F4

102 1
Straßen-

unterhaltung
079 Merkwitzer Straße (Stadion)

103 1
Straßen-

unterhaltung
079 Merkwitzer Straße (Stadion)  SAB

104 1
Straßen-

unterhaltung
095 Hubertusburger Straße

105 1
Straßen-

unterhaltung
095 Hubertusburger Straße SAB

106 1
Straßen-

unterhaltung
125 Am Zschöllauer Berg

107 1
Straßen-

unterhaltung
135 Venissieuxer Straße

108 1
Straßen-

unterhaltung
158 Am Thalgut

109 1
Straßen-

unterhaltung
174 Westanbindung  ST Fliegerhorst

110 1
Straßen-

unterhaltung
176 Straße der Einheit

111 1
Straßen-

unterhaltung
176 Straße der Einheit SAB

112 1
Straßen-

unterhaltung
515 Planung Folgejahre

113 1
Straßen-

unterhaltung
allg.Straßenunterhaltung (SK 422100)

114 1
Straßen-

unterhaltung
222 Deckenerneuerung Parkplatz 
Lonnewitz

115 1
Straßen-

unterhaltung
223 grundhafter Ausbau Nordstraße

116 1
Straßen-

unterhaltung
224 Fugensanierung Neumarkt

117 1
Straßen-

unterhaltung
225 Fugensanierung Altmarkt

118 1
Straßen-

unterhaltung
226 Erschließung EH Schmorkau

119 1
Straßen-

unterhaltung
226 Erschließung EH Schmorkau SAB

120 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

Planung 2023Planung 2022

8.000

4.000

15.000 20.000 15.000 20.000

10.000 10.000 10.000

20.000

25.000

30.000 0

35.000 35.000

25.000

578.167 778.220 302.000 377.500

75.016

378.000 420.000

18.900

30.000 231.700 318.000

351.900 391.000

10.000

30.000 425.040 578.000

27.444

10.000 10.000 10.000

60.000

50.000

50.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021

121 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung 
SAB

21.921

122 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung 
2. BA

123 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung 
SAB 2. BA

124 1 SUO 204 Rückbau GS Nord 20.000 30.000

125 1 SUO 508 Rückbau Private 311.150 311.150 116.000 116.000 115.920 115.920

126 1 SUO 583 KSP Oschatzer Land 170.100 189.000 108.966 125.000

127 1
Wirtschafts-

wege
503 Ww Leuben - Schlanzschwitz 47.000 60.000

128 1
Wirtschafts-

wege
613 Kiesweg 20.000 10.000

129 1
Wirtschafts-

wege
234 WW Alte Poststraße

130 1
Wirtschafts-

wege
235 Pappelweg Schmorkau 20.000

131 2 Bauhof Sanierung Dach Lagerhalle 12.000

132 2 Bauhof 570 Hofsanierung 2. BA 60.000

133 2 Bauland Verkauf Riesaer Straße 160.000

134 2 Brandschutz Einsatzleitwagen

135 2 Brandschutz FFW Schmorkau Toranlage 5.000

136 2 Brandschutz Sanierung FFW Schmorkau 23.500

137 2
Fahrzeuge 

Bauhof
052 Radlader 0 100.000

138 2
Fahrzeuge 

Bauhof
Mobilbagger 120.000

139 2
Gewässer-

unterhaltung
603 Haidenbach Limbach 
Grundberäumung

12.000

140 2
Gewässer-

unterhaltung
544 Schwanenteich Stadtpark 100.000 75.000

141 2
Gewässer-

unterhaltung
602 Sandbach 2. BA B6 - Rechau 
Grundberäumung

10.000 10.000 25.000

142 2
Gewässer-

unterhaltung
606 Dorfteich Thalheim Entschlammung 60.000 50.000

143 2
Gewässer-

unterhaltung
Dorfbach Thalheim Grundberäumung 25.000

144 2
Gewässer-

unterhaltung
607 Dorfteich Limbach Entschlammung

145 2
Gewässer-

unterhaltung
608 Teichsanierung Leuben / Thalheim 15.000 15.000 80.000 80.000

146 2
Gewässer-

unterhaltung
609 Grabenräumung OL Lonnewitz

147 2
Gewässer-

unterhaltung
610 Striesgraben 25.000 20.000

148 2 GS Bücherwurm Hauptzugang elektr.Schlösser 7.500

149 2 GS Bücherwurm Sanierung Mauer 88.000

150 2 GS Bücherwurm Müllstandort 15.000

151 2 GS Bücherwurm Beleuchtung Schulhof 28.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

Maßnahmeplanung 2020

121 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung 
SAB

122 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung 
2. BA

123 1
Straßen-

unterhaltung
227 Erschließung EH Neubauernsiedlung 
SAB 2. BA

124 1 SUO 204 Rückbau GS Nord

125 1 SUO 508 Rückbau Private

126 1 SUO 583 KSP Oschatzer Land

127 1
Wirtschafts-

wege
503 Ww Leuben - Schlanzschwitz

128 1
Wirtschafts-

wege
613 Kiesweg

129 1
Wirtschafts-

wege
234 WW Alte Poststraße

130 1
Wirtschafts-

wege
235 Pappelweg Schmorkau

131 2 Bauhof Sanierung Dach Lagerhalle

132 2 Bauhof 570 Hofsanierung 2. BA

133 2 Bauland Verkauf Riesaer Straße

134 2 Brandschutz Einsatzleitwagen

135 2 Brandschutz FFW Schmorkau Toranlage

136 2 Brandschutz Sanierung FFW Schmorkau

137 2
Fahrzeuge 

Bauhof
052 Radlader

138 2
Fahrzeuge 

Bauhof
Mobilbagger

139 2
Gewässer-

unterhaltung
603 Haidenbach Limbach 
Grundberäumung

140 2
Gewässer-

unterhaltung
544 Schwanenteich Stadtpark

141 2
Gewässer-

unterhaltung
602 Sandbach 2. BA B6 - Rechau 
Grundberäumung

142 2
Gewässer-

unterhaltung
606 Dorfteich Thalheim Entschlammung

143 2
Gewässer-

unterhaltung
Dorfbach Thalheim Grundberäumung

144 2
Gewässer-

unterhaltung
607 Dorfteich Limbach Entschlammung

145 2
Gewässer-

unterhaltung
608 Teichsanierung Leuben / Thalheim

146 2
Gewässer-

unterhaltung
609 Grabenräumung OL Lonnewitz

147 2
Gewässer-

unterhaltung
610 Striesgraben

148 2 GS Bücherwurm Hauptzugang elektr.Schlösser

149 2 GS Bücherwurm Sanierung Mauer

150 2 GS Bücherwurm Müllstandort

151 2 GS Bücherwurm Beleuchtung Schulhof

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

Planung 2023Planung 2022

99.066 143.292

13.268

315.000 350.000 76.500 85.000

143.570 143.570 169.000 169.000

80.000 100.000 35.000 50.000

50.000

Verschiebung aus 2019

62.000 85.000

70.000 4.000

65.000 65.000

30.000 50.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021

152 2 GS Bücherwurm Grünes Klassenzimmer 15.000

153 2 GS Collmblick 525 Fenster 20.000

154 2 GS Collmblick Rutschenturm 5.500

155 2 Hauptamt Fenster Rathaus Ostseite (421100) 15.000 15.000

156 2 Hauptamt Erneuerung Ausstattung 15.000 15.000

157 2
KITA Am 
Holländer

Schuppenanlage Abriss / Neubau 27.500

158 2 KITA Kinderwelt 062 Spielgerät Kiga 6.000

159 2 KITA Kunterbunt 062 Außenspielgerät 19.500

160 2
KITA 

Spatzennest
Außenanlagen 22.500 45.000

161 2
KITA 

Spatzennest
Schuppenanlage 12.500

162 2
KITA 

Zschöllauer 
Zwergenberg

Außenspielgerät 4.500

163 2 Liegenschaften 167 Kauf  Mannschatz Fl.Nr. 58 20.000

164 2 Liegenschaften 205 Kauf Riesaer Straße FlNr. 2001/1 1

165 2 Liegenschaften
205 Abbruch Riesaer Straße 
(Lagerbaracken)

171.000 190.000

166 2
Robert-Härtwig-

Oberschule
Umkleiden 35.000

167 2
Robert-Härtwig-

Oberschule
Einfriedung

168 2
Robert-Härtwig-

Oberschule
Einfriedung Sportplatz 9.500

169 2
sonstige 

Sporthallen
595 Abbruch Kegelhalle / Sporthalle 112.500 150.000 250.000

170 2 Stadion Sanierung Sanitärgebäude 10.000 75.000 150.000

171 2 Stadtgärtnerei 108 PKW Kastenwagen 25.000

172 2 Stadtgärtnerei Blumenkaskaden Promenade 6.000 6.000

173 2 Stadtwald 564 Allee 13 20.000 48.000 60.000

174 2 Stadtwald Waldweg Westanbindung

175 2 Stadtwald 552 Sternallee 2. BA Planung 25.000 25.000 89.600 112.000 89.600 112.000

176 2 Stadtwald 553 Ausbau Wege am Oberweg 25.000 25.000

177 2 Stadtwald 611 Wegebau Leubener Wald 15.000 15.000 80.000 100.000 80.000 100.000

178 2 Stadtwald Butterweg

179 2 Stadtwald Ochsenweg 30.000

180 2
Straßen-

beleuchtung
157 Oststraße 25.000

181 2
Straßen-

beleuchtung
148 Am Wasserturm
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lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

Maßnahmeplanung 2020

152 2 GS Bücherwurm Grünes Klassenzimmer

153 2 GS Collmblick 525 Fenster

154 2 GS Collmblick Rutschenturm

155 2 Hauptamt Fenster Rathaus Ostseite (421100)

156 2 Hauptamt Erneuerung Ausstattung

157 2
KITA Am 
Holländer

Schuppenanlage Abriss / Neubau

158 2 KITA Kinderwelt 062 Spielgerät Kiga

159 2 KITA Kunterbunt 062 Außenspielgerät

160 2
KITA 

Spatzennest
Außenanlagen

161 2
KITA 

Spatzennest
Schuppenanlage 

162 2
KITA 

Zschöllauer 
Zwergenberg

Außenspielgerät

163 2 Liegenschaften 167 Kauf  Mannschatz Fl.Nr. 58

164 2 Liegenschaften 205 Kauf Riesaer Straße FlNr. 2001/1

165 2 Liegenschaften
205 Abbruch Riesaer Straße 
(Lagerbaracken)

166 2
Robert-Härtwig-

Oberschule
Umkleiden

167 2
Robert-Härtwig-

Oberschule
Einfriedung

168 2
Robert-Härtwig-

Oberschule
Einfriedung Sportplatz

169 2
sonstige 

Sporthallen
595 Abbruch Kegelhalle / Sporthalle

170 2 Stadion Sanierung Sanitärgebäude

171 2 Stadtgärtnerei 108 PKW Kastenwagen

172 2 Stadtgärtnerei Blumenkaskaden Promenade

173 2 Stadtwald 564 Allee 13

174 2 Stadtwald Waldweg Westanbindung

175 2 Stadtwald 552 Sternallee 2. BA Planung

176 2 Stadtwald 553 Ausbau Wege am Oberweg

177 2 Stadtwald 611 Wegebau Leubener Wald

178 2 Stadtwald Butterweg

179 2 Stadtwald Ochsenweg

180 2
Straßen-

beleuchtung
157 Oststraße

181 2
Straßen-

beleuchtung
148 Am Wasserturm

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

Planung 2023Planung 2022

15.000

15.000 15.000

125.000 250.000 135.000 270.000 Förderung über SUO

Förderung 
Landesbrachenprog.

200.000 400.000
ev. Förderung über 

SUO

125.000 250.000
ev. Förderung über 

SUO

ev. Förderung über 
SUO

25.000

6.000

20.000

25.000 80.000 100.000 25.000

25.000

65.000

25.000

25.000 25.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021

182 2
Straßen-
reinigung

160 Kehrmaschine 170.000

183 2
Straßen-

unterhaltung
157 Oststraße 25.000 20.000 513.590 713.000

184 2
Straßen-

unterhaltung
157 Oststraße SAB 67.323

185 2
Straßen-

unterhaltung
148 Ausbau Am Wasserturm

186 2
Straßen-

unterhaltung
148 Ausbau Am Wasserturm SAB

187 2
Straßen-

unterhaltung
Deckenbefestigung Wäschereipark 105.000

188 2
Straßen-

unterhaltung
Erneuerung  Parkstraße - Forststraße 25.000

189 2
Straßen-

unterhaltung
 076 Ersatz Brücke Sternallee F12 15.000 15.000

190 2
Straßen-

unterhaltung
175 Blumenberg 30.000 30.000

191 2
Straßen-

unterhaltung
596 Stadtsteg Erneuerung Belag F 8 60.000

192 2
Straßen-

unterhaltung
Instandsetzung Radweg zur Gärtnerei 31.000

193 2 SUO Rückbau Heizungstrasse OWG

194 2 Turnhalle Nord Herrichten für Verein

195 2
Wirtschafts-

wege
504 Ww Merkwitz - Großböhla 1. BA 150.000 200.000 150.000 200.000

196 2
Wirtschafts-

wege
504 Ww Merkwitz - Großböhla 2. BA

197 2
Wirtschafts-

wege
568 Kaiserweg am Wasserturm 20.000 20.000

198 2
Wirtschafts-

wege
WW Striesa - Fliegerhorst 20.000

199 2
Wirtschafts-

wege
WW Oberweg - Butterweg 10.000 60.000

200 3 Bauplanung Planung Mannschatz

201 3 Buhof 570 Hofsanierung 3. BA 40.000

202 3
Fahrzeuge 

Bauhof
Kleingeräteträger

203 3 Freie Träger
509 KITA Unter den Regenbogen-
Außenanlagen

2.000

204 3 Freie Träger
505 KITA Schlumpfhausen (Schallschutz, 
Fußboden)

1.500

205 3 Friedhof Friedhofskirche

206 3
GS Magister 

Hering
Neubau GS - Parkplätze Baumschulenweg

207 3
GS Magister 

Hering
Nachnutzungskonzept 20.000 30.000

208 3 Hauptamt Klimaanlage / Flurfenster Nachtauskühlung 10.000

209 3
Hort Oschatzer 

Heringe
Hauptzugang, elektr. Schlösser 4.000

210 3
KITA 

Zschöllauer 
Zwergenberg

Schuppenanlage Abriss / Neubau 20.000

211 3 Liegenschaften
166 Kauf Wellerswalder Weg 18 - 
Wohnheim

75.000

212 3 Liegenschaften
166 Abriss Wellerswalder Weg 18 -
Wohnheim 13



lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

Maßnahmeplanung 2020

182 2
Straßen-
reinigung

160 Kehrmaschine

183 2
Straßen-

unterhaltung
157 Oststraße

184 2
Straßen-

unterhaltung
157 Oststraße SAB

185 2
Straßen-

unterhaltung
148 Ausbau Am Wasserturm

186 2
Straßen-

unterhaltung
148 Ausbau Am Wasserturm SAB

187 2
Straßen-

unterhaltung
Deckenbefestigung Wäschereipark

188 2
Straßen-

unterhaltung
Erneuerung  Parkstraße - Forststraße

189 2
Straßen-

unterhaltung
 076 Ersatz Brücke Sternallee F12

190 2
Straßen-

unterhaltung
175 Blumenberg

191 2
Straßen-

unterhaltung
596 Stadtsteg Erneuerung Belag F 8

192 2
Straßen-

unterhaltung
Instandsetzung Radweg zur Gärtnerei

193 2 SUO Rückbau Heizungstrasse OWG

194 2 Turnhalle Nord Herrichten für Verein

195 2
Wirtschafts-

wege
504 Ww Merkwitz - Großböhla 1. BA

196 2
Wirtschafts-

wege
504 Ww Merkwitz - Großböhla 2. BA

197 2
Wirtschafts-

wege
568 Kaiserweg am Wasserturm

198 2
Wirtschafts-

wege
WW Striesa - Fliegerhorst

199 2
Wirtschafts-

wege
WW Oberweg - Butterweg

200 3 Bauplanung Planung Mannschatz

201 3 Buhof 570 Hofsanierung 3. BA

202 3
Fahrzeuge 

Bauhof
Kleingeräteträger

203 3 Freie Träger
509 KITA Unter den Regenbogen-
Außenanlagen

204 3 Freie Träger
505 KITA Schlumpfhausen (Schallschutz, 
Fußboden)

205 3 Friedhof Friedhofskirche

206 3
GS Magister 

Hering
Neubau GS - Parkplätze Baumschulenweg

207 3
GS Magister 

Hering
Nachnutzungskonzept

208 3 Hauptamt Klimaanlage / Flurfenster Nachtauskühlung

209 3
Hort Oschatzer 

Heringe
Hauptzugang, elektr. Schlösser

210 3
KITA 

Zschöllauer 
Zwergenberg

Schuppenanlage Abriss / Neubau

211 3 Liegenschaften
166 Kauf Wellerswalder Weg 18 - 
Wohnheim

212 3 Liegenschaften
166 Abriss Wellerswalder Weg 18 -
Wohnheim

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

Planung 2023Planung 2022

170.000 12.000

513.590 713.000

67.323

389.620 539.000 389.620 539.000

76.221 76.221

448.329 619.527

55.000 Bau 2024

Bau 2024

160.000 200.000

120.000

Förderung vorauss-nicht 
möglich

112.500 150.000
Förderung vorauss-nicht 

möglich

10.000

120.000

50.000 440.000

166.667 250.000
ev. Förderung über 

SUO

ev. Förderung über 
SUO

300.000

180.000
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lfd. Nr. Prio. Leistung

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Maßnahmeplanung 2020

Planung 2020 Planung 2021

213 3 Liegenschaften 167 Abriss Mannschatz Fl.Nr. 58 110.000

214 3 Liegenschaften Kauf  Kaufhalle Am langen Rain 1

215 3 Liegenschaften Abbruch Kaufhalle Am langen Rain 283.333 425.000

216 3 Stadion Sanierung

217 3 Stadtgärtnerei Mulcher 6.000

218 3
Straßen-

beleuchtung
620 Zur Döllnitzhöhe 25.000

219 3
Straßen-

unterhaltung
597 Zum weißen Stein 3.BA 100.000 100.000

220 3
Straßen-

unterhaltung
620 Zur Döllnitzhöhe 20.000 20.000

221 3
Straßen-

unterhaltung
Knotenausbau Am Forsthaus / O.Lilienthal-
Str.

15.000

222 3
Straßen-

unterhaltung
Zur Krone 25.000 313.720 642.000

223 3
Straßen-

unterhaltung
Abfallbehälter 15.000

224 3 SUO 520 Private Förderung 133.333 200.000

225 3 SUO Rückbau Baracke Landkreis

226 3
Wirtschafts-

wege
WW Mannschatz Weinberg 20.000

227 3
Wirtschafts-

wege
580 Weißer Stein Verlängerung 60.000 80.000 60.000 80.000 60.000 80.000

228 3
Wirtschafts-

wege
581 Schönnewitzer Weg 96.000 120.000 96.000 120.000

229 3
Wirtschafts-

wege
614 Panzerstraße

230 3
Wirtschafts-

wege
615 Thalheim südl. Ortslage

231 3
Wirtschafts-

wege
616 Saalhausen Mühlgraben

232 3
Wirtschafts-

wege
617 Laubenweg 5.000 30.000

233 3
Wirtschafts-

wege
Wanderwege Fliegerhorst (422100) 5.000 5.000 5.000 5.000

234 3
Wirtschafts-

wege
WW Merkwitz - Terpitz

235 3
Wirtschafts-

wege
WW Rechau zur Deponie

236 3
Wirtschafts-

wege
WW Birnenallee (Freischnitt) 20.000

237 3
Wirtschafts-

wege
WW Ulanenweg Richtg. Schmorkau

238 3
Wirtschafts-

wege
WW Friedhof Schmorkau

239 3
Wirtschafts-

wege
WW Leuben par. Waldstraße 20.000

Gesamt 3.292.277 5.640.114 860.147 1.731.000 7.770.537 8.951.624 1.324.350 2.256.500

notwendiger Eigenanteil -2.347.837 -870.853 -1.181.087 -932.150
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lfd. Nr. Prio. Leistung

verfügbare Liquidität am 

Maßnahmeplanung 2020

213 3 Liegenschaften 167 Abriss Mannschatz Fl.Nr. 58

214 3 Liegenschaften Kauf  Kaufhalle Am langen Rain

215 3 Liegenschaften Abbruch Kaufhalle Am langen Rain

216 3 Stadion Sanierung

217 3 Stadtgärtnerei Mulcher

218 3
Straßen-

beleuchtung
620 Zur Döllnitzhöhe 

219 3
Straßen-

unterhaltung
597 Zum weißen Stein 3.BA

220 3
Straßen-

unterhaltung
620 Zur Döllnitzhöhe 

221 3
Straßen-

unterhaltung
Knotenausbau Am Forsthaus / O.Lilienthal-
Str.

222 3
Straßen-

unterhaltung
Zur Krone

223 3
Straßen-

unterhaltung
Abfallbehälter

224 3 SUO 520 Private Förderung

225 3 SUO Rückbau Baracke Landkreis

226 3
Wirtschafts-

wege
WW Mannschatz Weinberg

227 3
Wirtschafts-

wege
580 Weißer Stein Verlängerung

228 3
Wirtschafts-

wege
581 Schönnewitzer Weg 

229 3
Wirtschafts-

wege
614 Panzerstraße

230 3
Wirtschafts-

wege
615 Thalheim südl. Ortslage

231 3
Wirtschafts-

wege
616 Saalhausen Mühlgraben

232 3
Wirtschafts-

wege
617 Laubenweg

233 3
Wirtschafts-

wege
Wanderwege Fliegerhorst (422100)

234 3
Wirtschafts-

wege
WW Merkwitz - Terpitz

235 3
Wirtschafts-

wege
WW Rechau zur Deponie

236 3
Wirtschafts-

wege
WW Birnenallee (Freischnitt)

237 3
Wirtschafts-

wege
WW Ulanenweg Richtg. Schmorkau

238 3
Wirtschafts-

wege
WW Friedhof Schmorkau

239 3
Wirtschafts-

wege
WW Leuben par. Waldstraße

Gesamt

notwendiger Eigenanteil

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

2019 Invest-

zuschuss
2019 Invest 2019 Erträge

2019 

Aufwand

Invest-

zuschuss
Invest Erträge Aufwand

Bemerkung / 
Erläuterungen

Planung 2023Planung 2022

Förderung über SUO

55.000 500.000
ev. Förderung über 

SUO

25.000

Bau 2021 über 
Pauschale

128.800 175.000

66.600 100.000

30.000 30.000

45.000 60.000 42.000 60.000

35.000 50.000 35.000 50.000

0 10.000 7.000 10.000 10.000

10.500 15.000

5.000 5.000

30.000

25.000

50.000

30.000

10.054.129 12.252.607 901.375 953.500 5.547.382 7.236.930 1.321.875 1.316.500

Finanzierungs-bedarf 

der Maßnahmen       

2020-2023

-2.198.478 -52.125 -1.689.548 5.375 -9.266.703
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Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Bau‐ und Vergabebeschluss zum Abbruch des ehem. Asylheims im Wellerswalder Weg 22 
 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt den Abbruch des ehem. Asylheims mit 
Lagergebäude, Wellerswalder Weg 22 in Oschatz und die Vergabe der Abbrucharbeiten an die 
Firma SKR Sönitz GmbH aus Lichtenberg in Höhe von 213.789,37 € brutto. 

 

  Begründung   

In seiner Sitzung am 24.10.2018 wurde durch den Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz der 
Beschluss zum Erwerb des ehemaligen Asylheims im Wellerswalder Weg 22 gefasst. Dem Ziel 
der  städtebaulichen  Neuordnung  des  Areals  wird  mit  dem  Abbruch  dieses  Gebäudes 
Rechnung getragen.  
 
Vergabeverfahren 

 Vergabeart        : Öffentliche Ausschreibung  

Eröffnung/Submission    : 29.10.2019 um 13:00 Uhr 

Anzahl abgeforderter Angebote  : 15  

Anzahl abgegebener Angebote  : 09 
 

Folgende Bieter gaben ein Angebot ab  : 

Angebot  Firma 
Angebotssumme

inkl. NL 
Neben‐
angebote 

Nachlass

1    301.353,66 €  nein  10% 

2    252.998,05 €  nein  nein 

3    458.570,31 €  nein  nein 

4    488.220,11 €  nein  nein 

5    260.730,90 €  nein  nein 

6  SKR Sönitz GmbH, 09638 Lichtenberg  213.789,37 €   nein  nein 

7    230.571,82 €  nein  1% 

8    516.093,54 €  nein  nein 

9    178.370,29 €  nein  2% 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:   2019‐141  Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Frau Beck    Aktenzeichen:  6    Abstimmung: 
Vorberaten:   24.10.2018 
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Weitere beteiligte Firmen in alphabetischer Reihenfolge: 
 
Bittner Chr. e.K. , Zeitzer Straße 38, 06712 Kretzschau 

Bothur GmbH & Co. KG, Hohe Straße 12, 01558 Großenhain 

Caruso Umweltservice GmbH, Hauptstr. 33, 04463 Großpösna 

C.A.T.E. Abbruch und Umweltservice GmbH, Rostocker Str. 110, 04347 Leipzig 

Frauenrath Recycling GmbH, Gewerbering Nord 11, 01900 Großröhrsdorf 

Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH, Auerbacher Straße 42, 08485 Lengenfeld 

ORA Ostrauer Recycling‐ und Abfallwirtschaft GmbH, An der alten Ziegelei 1, 04668 Grimma 

Sippel & Sohn GmbH, Curt‐Bauer‐Straße 1, 08280 Aue 

 

Prüfung und Wertung der Eignung und Angemessenheit der Preise: 

Das  vorliegende  Angebot  9  des  Bieters  auf  Rang  1  war  unvollständig.  Die  fehlenden 
Unterlagen  wurden  durch  das  planungs‐  und  baubegleitende  Ingenieurbüro  Brüx‐Isensee 
nachgefordert,  jedoch ungeachtet dieser Aufforderung unvollständig nachgereicht. Da viele 
Nachweise bereits abgelaufen sind bzw. ganz fehlen und einige Nachweise noch während der 
geplanten  Bauzeit  ablaufen,  ist  die  Firma  aus  formalen  Gründen  von  der  Wertung 
auszuschließen.  Selbst  die  Zertifikation  zum Entsorgungsfachbetrieb  endet  am 31.12.2019, 
während der Baumaßnahme (eine neue Zertifikation hätte im Juni 2019 durchgeführt werden 
müssen).  
Alle anderen Anbieter haben vollständige Unterlagen vorgelegt, bzw. sind präqualifiziert. Die 
Firma SKR Sönitz GmbH hat, entsprechend unserer Aufforderung alle fehlenden Unterlagen 
nachgereicht.  
Bei  dem  geplanten Abbruch  des Gebäudes  fallen  verschiedene Abfälle  an,  die  im  Zug  der 
Maßnahme  separat  zu  erfassen  und  fachgerecht  zu  entsorgen  sind.  Insbesondere  die 
krebserzeugenden  Materialien  (Asbest,  künstliche  Mineralfasern)  sind  im  Vorfeld 
aufzunehmen,  um  eine  Verunreinigung  der  übrigen  Baustoffe  zu  verhindern.  Die 
Entsorgungshinweise wurde  im  Abbruch‐  und  Entsorgungskonzept  der  Fa. Multitec  GmbH 
festgeschrieben und erfordern von der ausführende Firma spezielle Fach‐ und Sachkenntnisse 
die mit den Ausschreibungsunterlagen zu erbringen waren. 
 
Auch wenn das Angebot aus formalen Gründen ausgeschlossen wurde, wird noch einmal kurz 
auf die preisliche Angebotssituation eingegangen. Das Angebot 9 ist preislich als besonders 
auffällig  günstig  zu  bewerten.  Mit  178.370,29  €  liegt  das  Angebot  16,57%  unter  dem 
gewerteten  Mindestbieter.  Von  den  Kosten  der  Kostenberechnung  (brutto  260.689,97€) 
weicht das Angebot sogar 31,6% ab. Aus diesen Gründen wird vom Planer auf den § 16d der 
VOB A Abs. 1 1.Absatz (Ausgabe 2019) verwiesen. Hier ist zur Wertung festgelegt, dass der 
Zuschlag auf einen unangemessen hohen oder niedrigen Preis nicht erteilt werden darf. 
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Nebenangebote waren zugelassen, wurden aber von keinem Bieter eingereicht. 
 
 
 

Bieterrangfolge (Plätze 1 bis 3)  

Rang  Firma 
Angebotssumme brutto 

(inkl. Nachlässe) 
in % 

1. 
SKR Sönitz GmbH, Muldaer Str. 27 
09638 Lichtenberg 

213.789,37 €    100,0 

2.    230.571,82 €  107,8 

3.    252.998,05 €  118,3 

 
Die Preise der Firma SKR sind als günstig, marktüblich und auskömmlich zu bewerten. Das 
Angebot  lässt eine einwandfreie Ausführung erwarten. Das Preis‐Leistungsverhältnis  ist bei 
dem  vorliegenden  Angebot  gegeben.  Die  Leistungsfähigkeit  des  Bieters  ist  positiv  zu 
beurteilen. Der preisliche Unterschied zum Zweitbieter beträgt 16.782,45 €. Nach Prüfung der 
eingereichten Unterlagen ist davon auszugehen, dass der Mindestbieter die Leistungen mit 
den angebotenen Preisen fachgerecht realisieren kann.  
 
Laut Kostenberechnung Stand 09/2019 beträgt die Bruttosumme für dieses Los 260.689,97 €. 
Das Angebot des günstigsten Bieters liegt ca. 18 % unter der Kostenberechnung. Ein Grund 
der Abweichung liegt in dem günstigen Angebotspreis für die Baustelleneinrichtung, der in der 
Kostenberechnung  sehr  hoch  angesetzt  war.  Auch  war  ein  hohes  Interesse  an  der 
Ausschreibung festzustellen, da über 15 Firmen das LV abgerufen haben. Mit 9 abgegebenen 
Angeboten wurde das Interesse nochmals bestätigt, so dass eine gute wettbewerbsorientierte 
Preiskalkulation das günstige Angebot bewirkt hat.  
Von den 8 gewerteten Anbietern liegen 3 Anbieter unter der Kostenberechnung, ein Anbieter 
liegt fast punktgenau auf und 4 Anbieter liegen über der Kostenberechnung. 
 
 
 
 
Vergabevorschlag: 

Nach  formeller,  fachlicher  und  preislicher  Prüfung  wird  eingeschätzt,  dass  der  Bieter  SKR 

Sönitz GmbH in der Lage ist, die ausgeschriebenen Leistungen mit dem erwarteten Erfolg im 

vertraglich vorgegebenen Terminrahmen zu erbringen. 

Das  Stadtbauamt  empfiehlt  dem  Stadtrat,  den  Zuschlag  auf  das  wirtschaftlichste  zu 

wertende Einheitspreisangebot zu erteilen. 

Zuschlagserteilung an:   SKR Sönitz GmbH, 09638 Lichtenberg 

 

geprüfte Auftragssumme:   213.789,37 EURO incl. 19 % MwSt.   

 



Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Festlegung des Wahltages und der Online‐Wahllokale zur Jugendstadtratswahl 2020 

 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt als Termin zur nächsten Wahl des 
Jugendstadtrates den 29.03.2020, sowie die Möglichkeit, während des Wahlzeitraumes gemäß 
Wahlordnung auch in den jeweiligen Schulen, in Einrichtungen der Kinder‐ und Jugendarbeit und im 
Bürgerbüro der Stadtverwaltung Oschatz online zu wählen.  

Begründung 

Die Zuständigkeit des Stadtrats ergibt sich aus § 28 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO i. V. m. § 11 Abs. 1 und 
Abs. 3 Pkt. 1. SGB VIII. 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz hat die Aufgabe den Wahltermin zur 
Jugendstadtratswahl zu bestimmen. Die letzte Jugendstadtratswahl fand am 25. März 2018 statt.  

Der Oberbürgermeister bestellt den Wahlvorstand.  

Dies ergibt sich aus folgendem Auszug aus der Wahlordnung. 

§ 3 ‐ Wahlperiode, Wahlzeitraum 
1. Die Wahlperiode der Jugendstadträte beträgt 2 Jahre. 
2. Der Stadtrat legt den Wahlzeitraum fest. Der Wahltag muss ein Sonntag sein. 
3. Der Wahlzeitraum beginnt am 13. Tag vor dem Wahltag 8.00 Uhr und endet am Wahltag 

18.00 Uhr.  
4. Der Stadtrat kann vorgezogene Neuwahlen beschließen.  
 
§ 4 ‐ Wahlvorstand 
1. Der Wahlvorstand führt die Wahl des Jugendstadtrates durch. Er besteht aus einem   

Wahlvorsteher, einem stellvertretenden Wahlvorsteher und mindestens drei Beisitzern. 
2. Der Oberbürgermeister bestellt den Wahlvorsteher, seinen Stellvertreter und mögliche   
              weitere Beisitzer spätestens 8 Wochen vor dem Wahltermin.  
3. Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und  
              zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen   
              verpflichtet, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. 
4. Der Wahlvorstand entscheidet gemeinschaftlich, im Fall der Abstimmung entscheidet die   
              Mehrheit der Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Wahlvorstehers. 
 

Mit der Möglichkeit die Jugendstadtratswahl im Onlinewahlverfahren in sogenannten „Online‐
Wahllokalen“ innerhalb der im Antrag genannten öffentlichen Einrichtungen durchzuführen, soll den 
wahlberechtigten Jugendliche gemäß Wahlordnung § 2 ‐ Wählbarkeit und Wahlrecht 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:         2019‐142        Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Herr Werner    Aktenzeichen:  44    Abstimmung: 
Vorberaten:   JSR am 29.08.2019/05.11.2019 
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„Wählbar und Wahlberechtigt sind Bürger der Stadt Oschatz, die am Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, seit mindestens 3 Monaten in Oschatz 
wohnen und ihr Wahlrecht nicht i. S. d. §13 Bundeswahlgesetz verloren haben.“ 

eine Beteiligung, unbeachtet ihrer persönlichen und technischen Voraussetzungen sich eigenständig 
online zu orientieren und entsprechend zu handeln, garantiert werden. 

 



Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Neufassung der Wahlordnung zur Jugendstadtratswahl 
 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die Neufassung der Wahlordnung zur 
Jugendstadtratswahl 2020. 

 

Begründung 

Die Zuständigkeit des Stadtrats ergibt sich aus § 28 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO i. V. m. § 11 Abs. 1 und 
Abs. 3 Pkt. 1. SGB VIII. 

Die Wahlordnung ist dieser Drucksache als Anlage beigefügt. 

Die Wahlperiode des amtierenden Jugendstadtrates endet am Wahltag. 

Die Wahl zum Jugendstadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz für die Wahlperiode 2020 / 2022 wird 

weiter als Online‐Wahl durchgeführt.  

Der Zugang zur Online‐Wahl über die Internet‐Seite der Stadtverwaltung / Jugendstadtrat mittels 

Subdomain (www.jsr.oschatz.info) ermöglicht eine niederschwellige Beteiligung aller 

Wahlberechtigten Jugendlichen für die Jugendstadtratswahl und orientiert sich zu dem nah an der 

Lebenswelt dieser.   

Mit der bisherigen Durchführung der Online‐Wahl konnte eine Verbesserung der Wahlbeteiligung 

gegenüber den bis dahin durchgeführten analogen Wahlen erzielt werden.  

Die Online‐Wahl vereinfacht die Wahldurchführung insgesamt mit dem Ziel den Wahlvorstand 

personell auf ein Mindestmaß zu begrenzen, den Verwaltungsaufwand und den Aufwand für die 

mobilen Wahllokale zu verringern. Durch die Online‐Wahl ist der Zugang für die Wahlberechtigten 

zur Jugendstadtratswahl, die nicht mehr über die jeweiligen Schulformen erreichbar sind, vereinfacht 

und verbessert. 

Um einen reibungslosen Wahlablauf gewährleisten zu können und um eine zukünftige 

Allgemeingültigkeit der Wahlordnung herzustellen wurde durch redaktionelle Änderungen u. a. zum 

§ 8 – Wahlvorschläge Pkt. 2. …Einwilligung zur Datenveröffentlichung… und zum § 10 – 

Wahlhandlung / Online‐ Wahllokale  Pkt. 2. …Verallgemeinerung zu den Online‐Wahllokalen mit 

Verweis auf die Wahlbekanntmachung eine Neufassung der Wahlordnung erforderlich. 

 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:   2019‐143  Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Herr Werner    Aktenzeichen:                 44  Abstimmung: 
Vorberaten:   JSR am 29.08.2019/05.11.2019 
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Wahlordnung  

zur Wahl des Jugendstadtrates der Großen Kreisstadt Oschatz 

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBI. S. 
62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02. Juli 2019 (SächsGVBI. S. 542), hat der 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz in seiner Sitzung am 14.11.2019 mit der Mehrheit der 
Stimmen aller Mitglieder folgende Wahlordnung beschlossen: 

§ 1 - Zusammensetzung und Wahlgrundsätze 

1.  Der Jugendstadtrat besteht aus dem Vorsitzenden, 6 Stadträten und 5 Jugendstadträten. Die Jugendstadträte werden von den 
Jugendlichen der Stadt Oschatz in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt und durch den Stadtrat als 
sachkundige Einwohner entsprechend § 44 SächsGemO berufen. 

2.  Gewählt wird aufgrund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen des Mehrheitswahlrechtes. Berechtigt zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen sind Jugendgruppen,  Jugendverbände, Schulen der Stadt Oschatz und Einzelbewerber. 

§ 2 - Wählbarkeit und Wahlrecht 

Wählbar und Wahlberechtigt sind Bürger der Stadt Oschatz, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet und das 21. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, seit mindestens 3 Monaten in Oschatz wohnen und ihr Wahlrecht nicht i. S. d. §13 Bundeswahlgesetz 
verloren haben. 

§ 3 - Wahlperiode, Wahlzeitraum 

1.  Die Wahlperiode der Jugendstadträte beträgt 2 Jahre. 
2.  Der Stadtrat legt den Wahltag fest. Der Wahltag muss ein Sonntag sein. 
3.  Der Wahlzeitraum beginnt am 13. Tag vor dem Wahltag 8.00 Uhr und endet am Wahltag 18.00 Uhr.  
4.  Der Stadtrat kann vorgezogene Neuwahlen beschließen.  
 
§ 4 – Wahlvorstand 
 
1.  Der Wahlvorstand führt die Wahl des Jugendstadtrates durch. Er besteht aus einem Wahlvorsteher, einem stellvertretenden 

Wahlvorsteher und mindestens drei Beisitzern. 
2.  Der Oberbürgermeister bestellt den Wahlvorsteher, seinen Stellvertreter und mögliche weitere Beisitzer spätestens 8 Wochen vor 

dem Wahltermin.  
3.  Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen 

bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden 
Angelegenheiten. 

4.  Der Wahlvorstand entscheidet gemeinschaftlich, im Fall der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Wahlvorstehers. 

§ 5 - Wahlbekanntmachung 

Der Wahlvorstand macht die Wahl spätestens 6 Wochen vor dem Wahltag öffentlich bekannt. Die Wahlbekanntmachung enthält 
mindestens: 
- die Bezeichnung der Wahl, 
- die Zusammensetzung des Wahlvorstandes, 
- die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen und die Information, durch wen Wahlvorschläge eingereicht werden 

können, 
- die Frist und den Ort für die Einreichung von Wahlvorschlägen sowie den Inhalt der Wahlvorschläge, 
- Ort und Zeitpunkt der Sitzung, in welcher der Wahlvorstand über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet, 
- Ort und Zeitraum der Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis, 
- Beginn und Ende des Wahlzeitraumes mit den Zeiten der Stimmabgabe und die Orte und Öffnungszeiten der Online-Wahllokale 
- Ort und Zeitpunkt der Sitzung, in welcher der Wahlvorstand das Wahlergebnis ermittelt. 

§ 6 - Wählerverzeichnis 

1.  Der Wahlvorstand stellt spätestens 4 Wochen vor dem Wahltag aus den Wahlberechtigten ein Wählerverzeichnis zusammen. 
2.  Den Wahlberechtigten ist Einsicht zu den eigenen Angaben im Wählerverzeichnis zu gewähren. 
3.  Jeder Wahlberechtigte kann Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, über den Einspruch entscheidet der Wahlvorstand. 

§ 7 - Wahlbenachrichtigung 

1.  Die Wahlberechtigten sind spätestens 14 Tage vor dem Wahltag über ihr Wahlrecht zu unterrichten. Dazu werden 
Wahlbenachrichtigungen an die Wahlberechtigten verschickt. Die Benachrichtigung muss mindestens enthalten:  

- Bezeichnung der Wahl,  
- Angaben darüber, wer wahlberechtigt ist,  
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- Beginn und Ende des Wahlzeitraumes, 
- den Pfad zur Internetseite für die Online-Wahl, 
- die Zugangskennung für den Zugang zur Online-Wahl, 
- die Wählernummer unter der der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 

2.  Die Wahlbenachrichtigung kann durch öffentliche Bekanntmachung, auch im Rahmen der Wahlbekanntmachung und ergänzend 
in den Oschatzer Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen erfolgen. 

§ 8 - Wahlvorschläge 

1.  Wahlvorschläge können schriftlich bis zum 24. Tag vor dem Wahltag 12 Uhr beim Wahlvorstand eingereicht werden. Sie 
müssen mindestens enthalten: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum und Tätigkeit des Wahlbewerbers. 

2.  Der Wahlvorschlag muss eine Einwilligung des Bewerbers enthalten, dass seine Daten veröffentlicht werden, auch im Internet. 
3.  Nach Ablauf der Einreichungsfrist entscheidet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge 

und die Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Die zugelassenen Wahlvorschläge sind unverzüglich öffentlich bekannt zu machen. 

§ 9 –  Online-Wahl 

1. Die Wahl wird als Online-Wahl durchgeführt. Den allgemeinen Wahlgrundsätzen ist dabei im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten Rechnung zu tragen.  

2. Der Pfad zu der Internetseite, auf welcher die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben können, wird mit der 
Wahlbenachrichtigung verschickt. Weiterhin wird für jede Person im Wählerverzeichnis eine eindeutige Zugangskennung 
generiert, welche ebenfalls mit der Wahlbenachrichtigung versandt wird. Um sich für die Online-Wahl auf der Internetseite 
einzuloggen, benötigt der Wähler eine persönliche Zugangskennung. Der Login mit der Zugangskennung ist technisch nur einmal 
möglich, um eine mehrfache Stimmabgabe zu verhindern.  

3. Die Wähler können bei der Online-Wahl jeweils eine Stimme abgeben. Die Abgabe eines ungültigen Stimmzettels ist möglich.  
4. Die Angaben auf dem Online-Stimmzettel umfassen den Familiennamen, den/die Vornamen, das Alter, den Beruf/Stand des 

Bewerbers und ggf. Hobbys. Die Reihenfolge wird gemäß § 8 Abs. 2 bestimmt.  
5. Während des Wahlzeitraumes besteht die Möglichkeit, in Wahllokalen während der gemäß § 5 öffentlich bekannt gemachten 

Öffnungszeiten im Oschatzer Stadtgebiet online zu wählen. In den Online-Wahllokalen wird mindestens ein PC-Arbeitsplatz mit 
Internetzugang zur Verfügung stehen, über den die Wähler sich mit ihren Zugangsdaten wie in § 11 Abs. 2 beschrieben einloggen 
und wählen können.  

6. Der für die Online-Wahl zur Verfügung gestellte PC- Arbeitsplatz wird während der Öffnungszeiten eine Wahl gemäß den 
allgemeinen Wahlgrundsätzen gewährleisten. Es steht ein Ansprechpartner in jedem Online-Wahllokal während der 
Öffnungszeiten für die Wähler zur Verfügung.   

§ 10  – Wahlhandlung / Online-Wahllokale   

1.  Die Wahlhandlung kann innerhalb des Wahlzeitraumes individuell vorgenommen werden. 
2.  Während des Wahlzeitraumes besteht die Möglichkeit in den Online-Wahllokalen gemäß Wahlbekanntmachung online zu 

wählen. 

§ 11 - Ermittlung des Wahlergebnisses 

1. Die Stimmabgabe endet am Wahltag um 18:00 Uhr.  
2. Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses erfolgt in öffentlicher Sitzung des Wahlvorstandes an dem auf den 

Wahltag folgenden Tag.  
3. Der Wahlvorstand stellt als Wahlergebnis fest:  

- die Zahl der Wahlberechtigten,  
- die Zahl der Wähler,  
- die Zahl der ungültigen Stimmen,  
- die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen,  
- die Zahl der für die einzelnen Bewerber abgegeben gültigen Stimmen. 

4. Gewählt sind die 5 Bewerber mit den meisten Stimmen, mindestens jedoch einer Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Reihenfolge der Benennung auf dem Online-Stimmzettel.  

5. Alle nicht gewählten Bewerber, auf die Stimmen entfielen, sind Nachrücker in der Reihenfolge der von ihnen erzielten 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Reihenfolge auf dem Online-Stimmzettel den Ausschlag.  

6. Das festgestellte Wahlergebnis wird durch den Vorsitzenden des Wahlvorstandes mündlich bekanntgegeben und öffentlich 
bekanntgemacht.  

7. Die gewählten Bewerber und die Ersatzpersonen werden durch den Wahlvorstand unverzüglich schriftlich benachrichtigt. Sie 
werden dabei informiert, dass eine etwaige Ablehnung der Wahl innerhalb einer Woche gegenüber dem Wahlvorstand zu 
erklären ist. Die Ablehnung der Wahl setzt einen wichtigen Grund voraus.  

8. Über die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von allen anwesenden 
Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen. 

§ 12 - Sicherung und Vernichtung von Wahlunterlagen 

1.  Die Wahlunterlagen (Wahlvorschläge, Niederschriften usw.) sind aufzubewahren bis die nächste Wahl der Jugendstadträte 
öffentlich bekannt gemacht wurde. 

2.  Nach Beendigung der Wahl werden die Daten ausgewertet und elektronisch archiviert. Das Programm lässt keine Zuordnung zu, 
welche Person welchen Bewerber gewählt hat. 

3.  Niederschriften werden 30 Jahre aufbewahrt, elektronische Daten bis zur nächsten Wahl. Danach werden sie vernichtet. 
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§ 13 - Inkrafttreten 

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlordnung vom  
24.07.2017 außer Kraft. 
 
   
 
Oschatz, den . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Andreas Kretschmar 
Oberbürgermeister 
 

 



Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Jahresabschluss Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen 2018 

Antrag 

1. Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtun‐
gen des Geschäftsjahres 2018 mit 

 

  ‐ Gesamtbetrag der Erträge  156.236,19 EUR

  ‐ Gesamtbetrag der Aufwendungen und  498.966,98 EUR

  ‐ das Ergebnis mit  ‐342.730,79 EUR

fest 

2. Der Stadtrat beschließt den Fehlbetrag des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 
342.730,79 EUR durch Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen. 

3. Der Stadtrat erteilt der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr Entlastung. 
 

Begründung 

Nach § 34 SächsEigBVO stellt der Stadtrat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs nach Prüfung fest 

und beschließt über die Ergebnisbehandlung und die Entlastung der Betriebsleitung. 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:   2019‐135    Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Betriebsleitung   Aktenzeichen:  870‐EOK    Abstimmung: 
Vorberaten:   HA 29.10.2019 















































































































































Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Abschlussprüfer Eigenbetrieb 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz bestimmt die LiSka Treuhand GmbH, Dres‐

den zu einem Preis von 3.391,50 EUR zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 

2019 des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen. 
 

 

Begründung 

Der Stadtrat bestimmt nach § 9 Abs. 1 Nr. 9 Eigenbetriebssatzung den Abschlussprüfer. 

Die LiSka Treuhand GmbH hat den Vorjahresabschluss zu gleichen Konditionen geprüft. 

 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:   2019‐136  Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Betriebsleitung   Aktenzeichen:  870‐EOK  Abstimmung: 
Vorberaten:   HA 29.10.2019 



Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes  

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz, stimmt dem Antrag auf Abweichung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „GE‐Gebiet Oschatz Wermsdofer Straße“ für die 
Flurstücke 2670/52, 2670/1632671/2 und 2671/12 der Gemarkung Oschatz (alter Hangar) in 
Bezug auf die Überschreitung der festgesetzten Zaunhöhe um 1,1 m zu. 

Begründung 

Das Flurstück – Nr. 2670/425 der Gemarkung Oschatz befindet sich im Geltungsbereich des 
rechtsgültigen Bebauungsplanes „Wohn‐ und Mischgebiet Fliegerhorst“.  
Der im Befreiungsantrag beantragten Überschreitung der Zaunhöhe kann auf Grund der 
Festsetzungen unter Punkt 4.2 entsprochen werden. 

In den Festsetzungen steht:  

An den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind auch grüne 
Maschendrahtzäune kunststoffummantelt mit Hinterpflanzung oder umrankt mit 
Kletterpflanzen mit einer  maximalen Höhe von 1,2 m, gemessen vom natürlichen Gelände 
zulässig, soweit aus sicherheitstechnischen Gründen nicht eine höhere Einfriedung 
erforderlich wird. 

Die Errichtung der Umzäunung mit einer Zaunhöhe von 2,0 m und einem Übersteigschutz 
von 0,3 m ist eine Vorgabe der Gebäudeversicherung der Bauherren.  

 

§ 31 BauGB (Ausnahmen und Befreiungen 

2. Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die Grundzüge der  

     Planung nicht berührt werden und  

    1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder  

    2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder      

    3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen  

        würde und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den  

        öffentlichen Belangen vereinbar ist.  

Bei der beantragten Befreiung kann dennoch der Tatbestand einer Ausnahme und Befreiung 
nach § 31 BauGB gesehen werden, da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.  
Die Befreiung ist städtebaulich vertretbar. 

 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:   2019‐137  Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Herr Stein    Aktenzeichen:  6    Abstimmung: 
Vorberaten:    
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Große Kreisstadt Oschatz    Sitzung am 14.11.2019 
Stadtrat 
 

 

Beschlussvorlage 
Gegenstand 

Außerplanmäßige Ausgabe Waldumwandlung Fliegerhorst 

 
 

Antrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
136.545,36 € für die vorgezogene Waldumwandlung im 2. Bauabschnitt im Eigenheimstandort 
Fliegerhorst nördlich des Lärmschutzwalls zur S38 als Voraussetzung für die Erschließung. Die 
Finanzierung erfolgt aus dem nicht benötigten Ansatz der Haushaltposition "Straßenunterhaltung - 
investive Straßenentwässerungsanteile". 

Begründung: 

In Vorbereitung des II. Bauabschnittes der Baumaßnahme Eigenheimstandort 
Fliegerhorst ist es notwendig die Erschließungsfläche zu beräumen. Dazu ist im Rahmen 
der Vorbereitung der Maßnahme im geplanten Erschließungsgebiet eine Forstfläche in 
einer Größe von 3,26 ha zu beseitigen. Um den Aufwuchs auf der Erschließungsfläche 
entnehmen zu dürfen, ist ein Waldumwandlungsverfahren durchzuführen. Die 
Forstbehörde hat die Genehmigung zur Waldumwandlung mit der Auflage der 
Ersatzaufforstung einer Fläche von 3,2 ha in Aussicht gestellt.  
 
Die Stadt Oschatz kann jedoch eine Ersatzfläche in dieser Größenordnung nicht 
bereitstellen. 
 
Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat aber der Stadt Oschatz die Übernahme der 
Ersatzaufforstung in einer Höhe von 136.545,36 € vertraglich angeboten. Auf der 
Grundlage dieses Vertrages überträgt die Stadt Oschatz alle mit der Ersatzaufforstung im 
Zusammenhang stehenden Arbeiten dem Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk 
Leipzig. Die Aufforstungsfläche befindet sich auf dem Territorium der Gemeinde 
Wermsdorf.   
 
Die Gesamtkosten des Vertrages setzen sich aus einem Sachkostenanteil und einem 
Verwaltungskostenanteil (für Planungs- und Betreuungsleistungen des Forstbezirkes) zusammen. Die 
Bestandteile der jeweiligen Kostenbereiche sind: 
  

Sachkostenanteil bis zur gesicherten Kultur (nach durchschnittlich 5 Jahren): 
- die Bodenwertveränderung und Pachtausfall 
- die Bodenvorarbeiten zur Vorbereitung der Pflanzflächen  
- das Pflanzmaterial  
- alle Unternehmerleistungen zur Anlage der Kultur (Zaunbau, Pflanzung) 
- alle erforderlichen Nachbesserungen der kommenden 5 Jahre (z.B. bei einem Ausfall von 

Pflanzen) 
- die Kulturpflege für mind. 5 Jahre  
- den Zaunauf- und -abbau sowie Entsorgung des verbleibenden Materials, jährliche 

Zaunkontrollen und -reparaturen 

Einreicher:  Oberbürgermeister   Drucksache:   2019‐140  Behandlung:  öffentlich 
Bearbeiter:    Frau Berger    Aktenzeichen:  6    Abstimmung: 
Vorberaten:   HA 29.10.2019 
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- die Überwachung und Bekämpfung kulturschädigender Mäuse mittels Probefängen und 
PEFC-konformen Gutachten vor Bekämpfung 

  
Planungs- und Betreuungsleistungen des Forstbezirkes bis zur gesicherten Kultur und darüber 
hinaus andauernde Dokumentation: 
- Flächenrecherche und Pachtvertragslösung 
- Sämtliche Planungsleistungen, wie die Ausführungsplanung, Beantragung der 

Erstaufforstungsgenehmigung, Durchführung der Vorprüfung zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Beantragung der Anerkennung der 
Ökokontomaßnahme  

- Leistungen für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Unternehmer 
- Einweisung der Unternehmen vor Ort, Bauüberwachung und Abnahmen 
- Kommunikation mit Planungsträgern und Genehmigungsbehörden 
- Durchführung behördlicher Abnahmen/Vorzeigen der Flächen 
- Dauerhaftes Führen und Dokumentieren der Ausgleichsflächen in Karten und 

Verzeichnissen 
  
Besonders kostenintensiv sind Bodenvorarbeiten, Zaunbau und Pflanzung inklusive Pflanzenmaterial. 
Die Anpflanzung wird mindestens 5 Jahre gepflegt, d.h. konkurrierende Bodenvegetation wird 
entnommen um ein optimales Wachstum der Bäume zu gewährleisten. Spätestens nach 5 Jahren 
kann man die Kultur als gesichert betrachten. Sachsenforst wird die Kultur jedoch auch weiterhin 
pflegen und so die Aufforstung zu einem Waldbestand entwickeln. Fallen in der Entwicklungsphase 
Pflanzen aus, z.B. durch Trockenheit oder Schädlinge, so werden diese durch Sachsenforst ersetzt. 
Für den Vertragspartner fallen keine weiteren Kosten an.  
Bereits im Vorfeld führt Sachsenforst alle Planungsleistungen durch. Diese sind teils sehr aufwendig 
und zeitintensiv (z.B. Vorprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung, Erstaufforstungsgenehmigung). 
Auch hierfür entstehen dem Vertragspartner keine weiteren Kosten. 
  
 

Die Beseitigung des noch aufstehenden Waldes war ursprünglich im Zuge der Erschließungsarbeiten 
im Frühjahr 2020 geplant. Da aber der Stadt das Vertragsangebot des Sachsenforstes bereits jetzt 
schon vorliegt und bei einer Umsetzung im nächsten Jahr Bereitstellungszinsen in Rechnung gestellt 
würden, wird vorgeschlagen die Maßnahme (Rodung und Vertragsrealisierung) sofort zu vollziehen. 
Hinzu kommt, dass die Rodung des Bewuchses in der kalten Jahreszeit sich weniger nachteilig auf 
die Tier- und Pflanzenwelt auswirkt. 
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